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Stadt DübendoÉ
Auflrebu n g u nd Neufestsetzu n g'von Verkeh rsba u I i n ien

Ri ngstrasse ( Route 7 54), Absch n itt Ind ustriestra-sse bis Neug utstrasse

Mit Verfügung Nr. 5015 vom 21. Januar 2009 hat die Volkswiftschaftsdirektion an del
Tobelhof-/ Gockhauser- und der Ringstrasse die bestehenden Verkehrsbaulinien aufgehoben

und neu festgesetzt. Infolge Neubau der Stadtbahn Glattal wurden an der Ringstrasse, Ab-

schnitt Industriestrasse bis Neugutstrasse, diese neuen Verkehrsbaulinien nochmals übei-

prüft. Auf Grund angezeigter Überarbeitungserfordernisse wurden die Grundstücke Kat.-Nrn.

LZ7Z3, L4387,14956 und teilweise t5797 deshalb von der Rechtskaft ausgenommen.

Durch den Ausschluss der Rechtskraft werden die dadurch in diesem Bereich immer

noch bestehenden Verkehrsbaulinien RRB Nr. 2061L969 aufgehoben und, angepasst an die

neuen Gegebenheiten, Verkehrsbaulinien neu festgesetzt. Niveaulinien sind keine vorhanden.

Die Vol kswirtschaftsdirektion vefügt:

I. An der Ringstrasse (Route 754), Abschnitt Industriestrasse bis Neugutstrasse, werden

die bestehenden Verkehrsbaulinien RRB Nr. 2061t969 gemäss dem bei den AKen lie-

genden Plan aufgehoben und Verkehrsbaulinien neu festgesetzt.

il. Die Vorlage ist in der Stadt Dübendorf während 30 Tagen öffentlich aufzulegen

III. Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer

oder sonst wie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Pèrsonen, Gemeinden sowíe

andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbauli-

nienvorlage beim Regierungsrat schrifttich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen

Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Der Stadtrat Dübendorf wird eingeladen,

a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechEeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglichkeit

gemäsS Ziffer III.hievor im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsor-

' gan der Stadt Dübendof wie folgt bekannt zu machen:

Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zädch
Telefon 043 259 26 02, Fax M3 259 5'l 47
http//www.vd.zh.ch, volkswirtschaftsdirektion @vd.zh.ch
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'Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr. ................. vom

an der Ringstrasse (Route 754) auf dem Gemeindegebiet Dübendof, Abschnitt In-

dustriestrasse bis Neugutstrasse, die bestehenden Verkehrsbaulinien aufgehoben

und Verkehrsbaulinien neu festgesetzt. Der Plan liegt vom bis

tm zur Einsichtnahme auf. Innerhalb der genannten Auflagefrist von

30 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schuEwürdi-

gen Interessen berührte Personen, Gemeinden sowie andere Körperschaften oder

Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Regie-

rungsrat des Kantons Zürich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag

und dessen Begründung enthalten muss'';

b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von $ 6 PBG durch ein-

geschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmöglichkeit

hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten eingeschrieben (Originalplan) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen, Postfach,

8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen, die Inserate- und Portospesen

sowie den erforderlichen administrativen Auñruand in Rechnung zu stellen.

Mitteilung an:

Amt für Verkehr, Baupolizei und Beitragswesen für sich und zum Versand an:

- Stadtrat Dübendof, Stadtkanzlei, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf

- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf
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Rita Fuhrer, Regierungsrätin

Gegen diese Anoidnung ist belrn
Regierungsrat bris heute kein
Rechtsnr ittel c,i ngereicht worden.

Zürich,
Sl i, Rechtsdienst


